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Allgemeine Einkaufsbedingungen der 
Oerlikon Textile GmbH & Co. KG 

 
1. Geltungsbereich 
1.1. Alle Lieferungen, Leistungen und An-

gebote unserer deutschen Lieferanten erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller 
Verträge, die wir mit deutschen Lieferanten über 
die von ihnen angebotenen Lieferungen oder 
Leistungen schließen. Sie gelten auch für alle 
zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Ange-
bote an uns als Auftraggeber, selbst wenn sie 
nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 

1.2. Geschäftsbedingungen unserer Liefe-
ranten oder Dritter finden keine Anwendung, 
auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht 
gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf 
ein Schreiben Bezug nehmen, das Geschäftsbe-
dingungen des Lieferanten oder eines Dritten 
enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein 
Einverständnis mit der Geltung jener Geschäfts-
bedingungen. Die Annahme von Waren bzw. 
Leistungen unserer Lieferanten oder deren Be-
zahlung bedeutet keine Zustimmung, selbst 
wenn die Annahme oder Bezahlung in Kenntnis 
entgegenstehender oder ergänzender Vertrags-
bedingungen unserer Lieferanten erfolgt. Gleich-
ermaßen werden etwaige früher vereinbarte, 
diesen Einkaufsbedingungen entgegenste-
hende oder sie ergänzende Vertragsbedingun-
gen unserer Lieferanten nicht länger anerkannt. 

 
2. Preise, Zahlungsbedingungen, 

Rechnungsangaben 
2.1. Der in der Bestellung ausgewiesene 

Preis ist bindend und versteht sich einschließlich 
gesetzlicher Umsatzsteuer, wenn diese nicht ge-
sondert ausgewiesen ist. 

2.2. Mangels abweichender schriftlicher 
Vereinbarung schließt der Preis Lieferung und 
Transport an die im Vertrag genannte Versand-
anschrift einschließlich Verpackung sowie aller, 
anfallenden Abgaben, Steuern, Gebühren und 
Zölle ein. 

2.3. Soweit nach der getroffenen Verein-
barung der Preis die Verpackung nicht ein-
schließt und die Vergütung für die – nicht nur 
leihweise zur Verfügung gestellte – Verpackung 
nicht ausdrücklich bestimmt ist, ist diese zum 
nachgewiesenen Selbstkostenpreis zu berech-
nen. Auf unser Verlangen hat der Lieferant die 
Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen. 

2.4. Sofern nicht etwas anderes vereinbart 
ist, zahlen wir ab Lieferung der Ware und Rech-
nungserhalt den Kaufpreis innerhalb von 60 Ta-
gen netto. Für die Rechtzeitigkeit der von uns 
geschuldeten Zahlungen genügt der Eingang 
unseres Überweisungsauftrages bei unserer 
Bank. Die Zahlung erfolgt unter Vorbehalt unse-
rer Rechnungsprüfung.  

2.5. In sämtlichen Auftragsbestätigungen, 
Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere Be-
stellnummer, das Bestelldatum, die Artikel-Nr., 
die Menge und die Produktreferenz bzw. die Be-
schreibung der erbrachten Dienstleistungen, die 
Liefermenge, die Lieferanschrift und das Datum 
der Lieferung bzw. Leistungserbringung anzuge-
ben. Sollten eine oder mehrere dieser Angaben 
fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres 
normalen Geschäftsverkehrs die Bearbeitung 
durch uns verzögern, verlängern sich die in 2.4 
genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der 
Verzögerung. Abweichungen von der Bestellung 
sind separat anzuzeigen und bedürfen eines 
deutlichen Hinweises.   

 
3. Lieferzeit und Lieferung, Gefahr-

übergang 

3.1. Die von uns in der Bestellung angege-
bene oder sonst nach diesen Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen maßgebliche Lieferzeit (Lie-
fertermin oder -frist) ist bindend. Vorzeitige Lie-
ferungen und Teillieferungen sind ohne unsere 
schriftliche Zustimmung nicht zulässig. Änderun-
gen sind zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer einvernehmlich zu vereinbaren.  

3.2. Die Lieferung von Waren hat, sofern 
nichts anderes vereinbart ist, nach den Lieferbe-
dingungen der INCOTERMS 2020, DPU - Be-
stimmungsort gemäß Bestellung, zu erfolgen. 
Der Lieferung sind, sofern nichts anderes verein-
bart ist, der Lieferschein in zweifacher Ausfüh-
rung, Packzettel, Reinigungsatteste und Prüfzer-
tifikate gemäß den vereinbarten Spezifikationen 
und andere erforderliche Dokumente beizufü-
gen. 

3.3. Der Lieferant hat unsere Interessen 
beim Versand sorgfältig zu wahren. Die Waren 
sind mit am Bestimmungsort zugelassenen Ver-
packungsmaterialien so zu verpacken, dass 
Transportschäden vermieden werden. Für Schä-
den infolge unsachgemäßer Verpackung haftet 
der Lieferant nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen. 

3.4. Der Lieferant ist verpflichtet, uns un-
verzüglich schriftlich zu informieren, wenn Um-
stände eintreten oder erkennbar werden, wo-
nach die Lieferzeit nicht eingehalten werden 
kann. 

3.5. Lässt sich der Tag, an dem die Liefe-
rung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des 
Vertrages bestimmen, so kommt der Lieferant 
mit Ablauf dieses Tages in Verzug, ohne dass es 
hierfür einer Mahnung unsererseits bedarf. 

3.6. Im Falle des Lieferverzugs stehen uns 
uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu, 
wobei wir erst nach fruchtlosem Ablauf einer an-
gemessenen Nachfrist ein Rücktrittsrecht ausü-
ben oder Ansprüche auf Schadensersatz statt 
der Leistung geltend machen können. Die vorbe-
haltlose Annahme der verspäteten Lieferung o-
der Leistung enthält keinen Verzicht auf die uns 
wegen der verspäteten Lieferung oder Leistung 
zustehenden Ersatzansprüche; dies gilt bis zur 
vollständigen Zahlung des von uns geschulde-
ten Entgelts für die betroffene Lieferung oder 
Leistung. 

3.7. Wir sind berechtigt, bei Lieferverzöge-
rungen nach vorheriger schriftlicher Androhung 
gegenüber dem Lieferanten für jede angefan-
gene Woche des Lieferverzugs pauschalierten 
Schadenersatz i.H.v. 1 %, maximal 5 %, des je-
weiligen Auftragswerts zu verlangen. Dieser 
pauschalierte Schadenersatz ist auf einen höhe-
ren vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugs-
schaden anzurechnen. 

3.8. Die Gefahr geht, auch wenn Versen-
dung vereinbart worden ist, erst auf uns über, 
wenn uns die Ware an dem vereinbarten Bestim-
mungsort übergeben wird. 

3.9. Soweit nicht konkret abweichend ge-
regelt, erhalten wir an Software, die zum Pro-
duktlieferumfang gehört, mit der Lieferung einfa-
che, zeitlich und örtlich unbeschränkte Nut-
zungsrechte. Unsere zulässige Nutzung umfasst 
insbesondere die Vervielfältigung, das Laden 
und Ablaufenlassen der Software, sowie das 
Recht, die Software zu vertreiben, zu verkaufen, 
zu vermieten, zu verleasen, zum Download be-
reitzustellen oder öffentlich zugänglich zu ma-
chen, z. B. im Wege des Application Service Pro-
viding oder anderen Nutzungsarten und die Soft-
ware in dem dafür erforderlichen Umfang zu ko-
pieren, vorausgesetzt, die Anzahl der jeweils 
gleichzeitig genutzten Lizenzen übersteigt nicht 
die Anzahl der erworbenen Lizenzen. 

3.10. Sofern nicht konkret abweichend ge-
regelt, ist das Nutzungsrecht nicht auf einen be-
stimmten Produktionsstandort oder ein 

bestimmtes Produktportfolio (z.B. Projekt oder 
Plattform) von uns beschränkt, sondern umfasst 
die Nutzung der Software für und in Verbindung 
mit allen unseren bestehenden und/oder künfti-
gen Produkten sowie unsere interne Nutzung. 

3.11. Umfasst ist auch die Unterlizenzie-
rung, Vermietung oder jede sonstige Form der 
Weitergabe der Software an mit uns verbundene 
Unternehmen sowie an unsere Subunterneh-
mer, die mit der Fertigung unserer Produkte be-
traut sind und in diesem Zusammenhang ein 
Recht zur Nutzung der Software benötigen. Die 
zulässige Nutzung umfasst ferner die Weiter-
gabe der Software als Bestandteil eines Hard-
wareproduktes an Kunden und die Einräumung 
von Nutzungsrechten hieran, soweit dies zur 
Nutzung der Hardware erforderlich ist. Dieses 
Recht beinhaltet auch das Recht, Endbenutzern 
entsprechende Rechte einzuräumen.  

3.12. An zur Verfügung gestellter Software 
einschließlich Dokumentation haben wir auch 
das Recht zur Nutzung mit den vereinbarten 
Leistungsmerkmalen und in dem für eine ver-
tragsgemäße Verwendung des Produkts erfor-
derlichen Umfang. Dies umfasst auch das 
Recht, die vom Lieferanten bereitgestellte Doku-
mentation, einschließlich des von dem Lieferan-
ten zur Verfügung gestellten Betriebshandbuchs 
zu nutzen, zu vervielfältigen/nachzudrucken, zu 
übersetzen, zu modifizieren, zu verbreiten oder 
anderweitig darüber zu verfügen. Wir dürfen 
eine angemessene Anzahl von Sicherungsko-
pien erstellen. 

3.13. Die Beendigung eines Einzelvertrages 
(gleich aus welchem Rechtsgrund) lässt etwaige 
Nutzungsrechte unberührt, die unseren Kunden 
und/oder Verbundenen Gesellschaften des Kun-
den und Endnutzern bis zu dessen Beendigung 
eingeräumt wurden. 

3.14. Open Source Software („OSS“) darf 
nur dann in den Vertragsprodukten enthalten 
sein, wenn (i) für diese keine Copyleft-Bedingun-
gen gelten, (ii) dies mit uns ausdrücklich schrift-
lich vereinbart wurde (einschl. Fax, E-Mail), und 
(iii) soweit die entsprechende OSS in einem von 
uns unterzeichneten ANNEX OSS aufgeführt ist. 
Hat der Lieferant die Absicht, OSS-Komponen-
ten und/oder OSS-Lizenzen zu aktualisieren, zu 
modifizieren oder den Vertragsprodukten hinzu-
zufügen, ist hierfür unsere vorherige schriftliche 
Zustimmung erforderlich. Der ANNEX OSS soll 
mindestens Name und Versions-Nummer der 
OSS-Komponente sowie eine Herkunfts-URL, 
sowie Namen und Versions-Nummern der je-
weils anwendbaren OSS-Lizenzen der in den 
Vertragsprodukten enthaltenen oder für deren 
Nutzung relevanten OSS-Komponenten enthal-
ten.  

3.15. Der Lieferant hat sämtliche Pflichten 
gegenüber dem Inhaber der OSS vollständig 
einzuhalten, die mit in den Vertragsprodukten 
enthaltener OSS zusammenhängen (einschließ-
lich z.B. OSS-Lizenzen und Urheberrecht) und 
stellt insbesondere sämtliche zusätzliche OSS-
Materialien und Informationen in einem gängi-
gen Dateiformat zur Verfügung. Der Lieferant si-
chert zu, dass die zur Verfügung gestellten Ma-
terialien und Informationen vollständig und zu-
treffend sind.  

3.16. Unbeschadet anderer Rechte, hat der 
Lieferant uns von allen Schäden freizustellen, 
die aus einem Verstoß der in den Ziffern 3.14 
und 3.15 festgelegten Pflichten entstehen.  

 
4. Qualität, Weitergabe von Aufträgen 

an Dritte 
4.1. Der Lieferant wird eine wirksame Qua-

litätssicherung durchführen, aufrechterhalten 
und uns nach Aufforderung nachweisen. Der 
Lieferant wird hierzu ein anerkanntes Qualitäts-
sicherungssystem verwenden. Wir sind 
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berechtigt, selbst oder durch von uns beauf-
tragte Dritte das Qualitätssicherungssystem des 
Lieferanten nach Ankündigung zu überprüfen. 

4.2. Die Weitergabe von Aufträgen an 
Dritte ist ohne unsere schriftliche Zustimmung 
unzulässig und berechtigt uns, ganz oder teil-
weise vom Vertrag zurückzutreten sowie Scha-
densersatz zu verlangen. 

 
5. Eigentumssicherung 
5.1. An von uns abgegebenen Bestellun-

gen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Ver-
fügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, 
Berechnungen, Beschreibungen und anderen 
Unterlagen behalten wir uns das Eigentum oder 
Urheberrecht vor. Der Lieferant darf sie ohne un-
sere ausdrückliche Zustimmung weder Dritten 
zugänglich machen noch selbst oder durch 
Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat diese 
Unterlagen auf unser Verlangen vollständig an 
uns zurückzugeben, wenn sie von ihm im ord-
nungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr be-
nötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht 
zum Abschluss eines Vertrages führen. Vom 
Lieferanten hiervon angefertigte Kopien sind in 
diesem Fall zu vernichten; ausgenommen hier-
von sind nur die Aufbewahrung im Rahmen ge-
setzlicher Aufbewahrungspflichten sowie die 
Speicherung von Daten zu Sicherungszwecken 
im Rahmen der üblichen Datensicherung. 

5.2. Werkzeuge und Modelle, die wir dem 
Lieferanten zur Verfügung stellen oder die zu 
Vertragszwecken gefertigt und uns durch den 
Lieferanten gesondert berechnet werden, blei-
ben in unserem Eigentum oder gehen in unser 
Eigentum über. Der Lieferant wird sie als unser 
Eigentum kenntlich machen, sorgfältig verwah-
ren, in angemessenem Umfang gegen Schäden 
jeglicher Art absichern und nur für Zwecke des 
Vertrages benutzen. Die Kosten ihrer Unterhal-
tung und Reparatur tragen die Vertragspartner – 
mangels einer anderweitigen Vereinbarung – je 
zur Hälfte. Soweit diese Kosten jedoch auf Män-
gel der vom Lieferanten hergestellten Gegen-
stände oder auf den unsachgemäßen Gebrauch 
seitens des Lieferanten, seiner Mitarbeiter oder 
sonstigen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen 
sind, sind sie allein vom Lieferanten zu tragen. 
Der Lieferant wird uns unverzüglich von allen 
nicht nur unerheblichen Schäden an diesen 
Werkzeugen und Modellen Mitteilung machen. 
Er ist nach Aufforderung verpflichtet, sie im ord-
nungsgemäßen Zustand an uns herauszuge-
ben, wenn sie von ihm nicht mehr zur Erfüllung 
der mit uns geschlossenen Verträge benötigt 
werden. 

5.3. Eigentumsvorbehalte des Lieferanten 
gelten nur, soweit sie sich auf unsere Zahlungs-
verpflichtung für die jeweiligen Produkte bezie-
hen, an denen der Lieferant sich das Eigentum 
vorbehält. Insbesondere sind erweiterte oder 
verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig. 

 
6. Gewährleistungsansprüche 
6.1. Bei Mängeln stehen uns uneinge-

schränkt die gesetzlichen Ansprüche zu. Die Ge-
währleistungsfrist beträgt jedoch abweichend 
hiervon - außer in Fällen der Arglist - 36 Monate 
und beginnt mit der Übergabe des Vertragsge-
genstands (Gefahrübergang, 3.8). 

6.2. Qualitäts- und Quantitätsabweichun-
gen sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn wir 
sie dem Lieferanten innerhalb von 7 Werktagen 
seit Eingang der Ware bei uns mitteilen Unsere 
Untersuchungspflicht beschränkt sich auf Män-
gel, die bei unserer Wareneingangskontrolle un-
ter äußerlicher Begutachtung einschließlich der 
Lieferpapiere offen zu Tage treten (zB Trans-
portbeschädigungen, Falsch- und Minderliefe-
rung) oder bei unserer Qualitätskontrolle im 
Stichprobenverfahren erkennbar sind. 

Versteckte Sachmängel sind jedenfalls rechtzei-
tig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb von 14 
Werktagen nach Entdeckung an den Lieferanten 
erfolgt. Der Lieferant verzichtet insoweit auf den 
Einwand der verspäteten Mängelrüge. 

6.3. Das Recht, die Art der Nacherfüllung 
zu wählen, steht uns zu. Erfüllungsort der Nach-
erfüllung ist der bestimmungsgemäße Belegen-
heitsort der Sache. Dies ist der Ort, an dem sich 
die Sache zum Zeitpunkt der Mängelrüge befin-
det. Der Lieferant kann die von uns gewählte Art 
der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. 

6.4. Sollte der Lieferant nicht nach unserer 
Aufforderung zur Mängelbeseitigung mit der Be-
seitigung des Mangels beginnen, so steht uns in 
dringen den Fällen nach angemessener Fristset-
zung zur Abhilfe, insbesondere zur Abwehr von 
akuten Gefahren oder Vermeidung größerer 
Schäden, das Recht zu, diese auf Kosten des 
Lieferanten selbst vorzunehmen oder durch 
Dritte vornehmen zu lassen. 

6.5. Der Lieferant stellt uns von Ansprü-
chen Dritter wegen der Verletzung von Rechten 
Dritter durch den Vertragsgegenstand frei, es sei 
denn Lieferant weist nach, dass er die Verlet-
zung nicht zu vertreten hat. Zusätzlich wird der 
Lieferant uns auf Anforderung unverzüglich die 
für die Verteidigung gegen derartige Ansprüche 
Dritter benötigten Informationen und Dokumente 
zu seinen Leistungen übergeben. Für Freistel-
lungsansprüche beträgt die Verjährungsfrist drei 
Jahre. Die Verjährungsfrist für Freistellungsan-
sprüche beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und wir von 
den Anspruch begründenden Umständen und 
der Person des Schuldners Kenntnis erlangt ha-
ben oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
müssten. Etwaige gesetzliche längere Verjäh-
rungsfristen gelten vorrangig. Dies gilt auch für 
den vorgenannten zusätzlichen Anspruch auf In-
formationen und Dokumente. 

6.6. Durch Abnahme oder durch Billigung 
von vorgelegten Mustern oder Proben verzich-
ten wir nicht auf Gewährleistungsansprüche. 

6.7. Mit dem Zugang unserer schriftlichen 
Mängelanzeige beim Lieferanten ist die Verjäh-
rung von Gewährleistungsansprüchen ge-
hemmt, bis der Lieferant unsere Ansprüche ab-
lehnt oder den Mangel für beseitigt erklärt oder 
sonst die Fortsetzung von Verhandlungen über 
unsere Ansprüche verweigert. Bei Ersatzliefe-
rung und Mängelbeseitigung beginnt die Ge-
währleistungsfrist für ersetzte und nachgebes-
serte Teile erneut, es sei denn, wir mussten nach 
dem Verhalten des Lieferanten davon ausge-
hen, dass dieser sich nicht zu der Maßnahme 
verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung o-
der Mängelbeseitigung nur aus Kulanzgründen 
oder ähnlichen Gründen vornahm. 

6.8. Sofern nicht konkret abweichend ge-
regelt, hat der Lieferant für Software während 
der Dauer der Gewährleistung die Pflicht, (i) uns 
ohne gesonderte Vergütung zur Behebung kriti-
scher Fehler Fehlerkorrekturen oder Fehlerum-
gehungen (Fixes und Patches) sowie sämtliche 
allgemein verfügbaren neuen Versionen oder 
Updates der Software bereitzustellen, (ii) alle 
notwendigen Informationen hinsichtlich Fehler-
beschränkung, Fehlerkorrektur und/oder Fehler-
umfeld bereitzustellen, sowie (iii) technische Un-
terstützung am Telefon oder per Email zu erbrin-
gen. 

 
7. Produkthaftung 
7.1. Der Lieferant ist für alle von Dritten 

wegen Personen- oder Sachschäden geltend 
gemachten Ansprüche verantwortlich, die auf 
ein von ihm geliefertes fehlerhaftes Produkt zu-
rückzuführen sind, und ist verpflichtet, uns von 
der hieraus resultierenden Haftung freizustellen. 

Sind wir verpflichtet, wegen eines Fehlers eines 
vom Lieferanten gelieferten Produktes eine 
Rückrufaktion gegenüber Dritten durchzuführen, 
trägt der Lieferant sämtliche mit der Rückrufak-
tion verbundenen Kosten. 

7.2. Der Lieferant ist verpflichtet, auf ei-
gene Kosten eine Produkthaftpflichtversiche-
rung mit einer Deckungssumme von mindestens 
5 Millionen € zu unterhalten, die, soweit nicht im 
Einzelfall etwas anderes vereinbart wird, nicht 
das Rückrufrisiko oder Straf- oder ähnliche 
Schäden abzudecken braucht. Der Lieferant 
wird uns auf Verlangen jederzeit eine Kopie der 
Haftpflichtpolice zusenden. 

 
8. Rücktritts- und Kündigungsrechte 
8.1. Wir sind berechtigt, jederzeit durch 

schriftliche Erklärung unter Angabe des Grundes 
vom Vertrag zurückzutreten, wenn wir die be-
stellten Produkte in unserem Geschäftsbetrieb 
aufgrund von nach Vertragsschluss eingetrete-
nen, vom Lieferanten zu vertretenen Umständen 
(wie z.B. die fehlende Einhaltung von gesetzli-
chen Anforderungen) nicht mehr oder nur mit er-
heblichen Aufwendungen verwenden können. 

8.2. Wir sind zudem über die gesetzlichen 
Rücktrittsrechte hinaus zum Rücktritt vom Ver-
trag berechtigt, wenn eine wesentliche Ver-
schlechterung der Vermögensverhältnisse des 
Lieferanten eintritt oder einzutreten droht und 
hierdurch die Erfüllung einer Lieferverpflichtung 
gegenüber uns gefährdet ist. 

8.3. Bei Vorliegen eines Dauerschuldver-
hältnisses findet Nr. 8.1 und 8.2 analog mit der 
Maßgabe Anwendung, dass anstelle des Rück-
trittsrechts ein außerordentliches fristloses Kün-
digungsrecht tritt. 

8.4. Hat der Lieferant eine Teilleistung be-
wirkt, so sind wir zum Rücktritt vom ganzen Ver-
trag nur berechtigt, wenn wir an der Teilleistung 
kein Interesse haben. 

8.5. Gesetzliche Rechte und Ansprüche 
werden durch die in dieser Nr. 8 enthaltenen Re-
gelungen nicht eingeschränkt. 

 
9. Schutzrechte 
9.1. Der Lieferant steht nach Maßgabe der 

Nr. 9.2 dafür ein, dass durch von ihm gelieferte 
Produkte, oder deren bekannte Verwendung 
durch uns, keine Schutzrechte Dritter in Ländern 
der Europäischen Union oder anderen Ländern, 
in denen die Produkte bekanntermaßen zum 
Einsatz bestimmt sind, verletzt werden. 

9.2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns von 
allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen 
uns wegen der in Nr. 9.1 genannten Verletzung 
von gewerblichen Schutzrechten erheben, und 
uns alle notwendigen Aufwendungen im Zusam-
menhang mit dieser Inanspruchnahme zu erstat-
ten. Dies gilt nicht, soweit der Lieferant nach-
weist, dass er die Schutzrechtsverletzung weder 
zu vertreten hat noch bei Anwendung der im Ver-
kehr erforderlichen Sorgfalt zum Zeitpunkt der 
Lieferung hätte kennen müssen. 

9.3. Der Lieferant räumt uns ein Notferti-
gungsrecht und ein kostenloses, weltweites Be-
nutzungsrecht an seinen hierfür erforderlichen 
Schutzrechten ein, wenn er trotz Setzen einer 
angemessenen Frist zur Vertragserfüllung seine 
Lieferpflichten nicht rechtzeitig oder in der ge-
schuldeten Qualität ganz oder teilweise einhal-
ten kann. Dadurch entstehende Mehrkosten sind 
vom Lieferanten zu tragen. 

9.4. Unsere weitergehenden gesetzlichen 
Ansprüche wegen Rechtsmängeln der an uns 
gelieferten Produkte bleiben unberührt. 

 
10. Ersatzteile 
10.1. Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatz-

teile zu den an uns gelieferten Produkten für 
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einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach 
der Lieferung vorzuhalten.  

10.2. Beabsichtigt der Lieferant, die Produk-
tion von Ersatzteilen für die an uns gelieferten 
Produkte einzustellen, wird er uns dies unver-
züglich nach der Entscheidung über die Einstel-
lung mitteilen. Diese Entscheidung muss – vor-
behaltlich der Nr. 10.1 – mindestens 6 Monate 
vor der Einstellung der Produktion liegen. 

 
11. Einhaltung von Gesetzen 
11.1. Der Lieferant ist verpflichtet, im Zu-

sammenhang mit dem Vertragsverhältnis die je-
weils für ihn maßgeblichen gesetzlichen Bestim-
mungen einzuhalten. Dies betrifft insbesondere 
Antikorruptions- und Geldwäschegesetze sowie 
kartellrechtliche, arbeits- und umweltschutz-
rechtliche Vorschriften. Der Lieferant verpflichtet 
sich den Oerlikon-Verhaltenskodex (Code of 
Conduct) in der jeweils gültigen Fassung einzu-
halten. Er findet sich unter folgendem Link: 
https://www.oerlikon.com/de/unternehmen/pro-
curement/lieferanten-anforderungen/ 

11.2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns über 
etwaige Genehmigungspflichten oder Beschrän-
kungen bei (Re-)Exporten seiner Güter gemäß 
deutschen, europäischen, US Ausfuhr- und Zoll-
bestimmungen sowie den Ausfuhr- und Zollbe-
stimmungen des Ursprungslandes seiner Güter 
in seinen Geschäftsdokumenten zu unterrichten 
und für sämtliche Güter folgende Informationen 
rechtzeitig vor der ersten Lieferung und unver-
züglich bei Änderungen (technische, gesetzliche 
Änderungen oder behördliche Feststellungen) 
an die Adresse Oerlikon Textile GmbH & Co. 
KG, Abteilung Einkauf, Leverkuser Str. 65, 
42897 Remscheid zu senden:  

 Alle anwendbaren Ausfuhrlistennum-
mern einschließlich der Export Control Classifi-
cation Number gemäß U.S. Commerce Control 
List (ECCN), 

 Die statistische Warennummer gemäß 
der aktuellen Wareneinteilung der Außenhan-
delsstatistiken und den HS (Harmonized Sys-
tem) Code,  

 Handelspolitischer Warenursprung, 
 einen Ansprechpartner in seinem Unter-

nehmen zur Klärung etwaiger Rückfragen. 
11.3. Für Sonderfälle, wie z.B. die Bereit-

stellung von Beistellungen durch uns, Bereitstel-
lung von Gütern durch Sublieferanten oder Be-
reitstellung von Gütern an anderen Lieferorten, 
sind gesonderte, ergänzende außenwirtschafts-
rechtliche Vereinbarungen zu treffen. 

11.4. Der Lieferant sichert zu, auf eigene 
Kosten und eigenes Risiko alle notwendigen 
(Wieder-)Ausfuhrgenehmigungen einzuholen 
und uns auf Anforderung in Kopie zur Verfügung 
zu stellen. Der Lieferant informiert uns unverzüg-
lich, sofern es zu Verzögerungen oder Änderun-
gen bei der Erteilung von (Wieder-)Ausfuhrge-
nehmigungen kommt und somit die vertragsge-
mäße Einhaltung der Lieferzeit nicht möglich ist. 

11.5. Ungeachtet anderer Rechte und ohne 
Haftung gegenüber dem Lieferanten, sind wir 
berechtigt, von dem betroffenen Vertrag zurück-
zutreten oder diesen fristlos zu kündigen, falls 
der Lieferant die Verpflichtungen nach Nrn. 11.1 
– 11.4 wiederholt nicht erfüllt. 

11.6. Liefert der Lieferant Produkte, die 
selbst bzw. deren Produktbestandteile aufgrund 
von Gesetzen stofflichen Restriktionen, Anforde-
rungen und/oder Informationspflichten unterlie-
gen (z. B. REACH Verordung, RoHS/Elektro-
StoffV, Abfallrahmenrichtlinie/ChemG), ver-
pflichtet sich der Lieferant zur Erfüllung der ihm 
bezüglich der Produkte obliegenden gesetzli-
chen Verpflichtungen. Darüber hinaus stellt der 
Lieferant der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG 
für Produkte, die einen besorgniserregenden 
Stoff (SVHC) der Kandidatenliste gemäß der 

REACH Verordnung in einer Konzentration von 
mehr als 0,1 Gew.-% enthalten, mindestens 
noch den Namen des betroffenen Stoffes in dem 
Produkt sowie die enthaltenen Menge des 
SVHC sowie sämtliche Informationen und etwa-
ige Datensätze für die SCIP Datenbank in der 
von der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG gefor-
derten Art und Weise zur Verfügung. Die Ver-
pflichtungen gelten auch für Verpackungen.  

11.7. Das Vorstehende gilt im 
Hinblick auf Gesetze nur insoweit, als diese am 
Geschäftssitz des Lieferanten oder unserem Ge-
schäftssitz oder am von uns benannten Bestim-
mungsort Anwendung finden. 

 
12. Geheimhaltung 
12.1. Sofern und soweit nicht zwischen Auf-

traggeber und Lieferanten ein gesondertes NDA 
(non disclosure agreement) vereinbart wurde, ist 
der Lieferant verpflichtet, die Bedingungen der 
Bestellung sowie sämtliche ihm für diesen 
Zweck zur Verfügung gestellten Informationen 
und Unterlagen (mit Ausnahme von öffentlich 
zugänglichen Informationen) für einen Zeitraum 
von 5 Jahren nach Vertragsschluss geheim zu 
halten und nur zur Ausführung der Bestellung zu 
verwenden,. Er wird sie nach Erledigung von An-
fragen oder nach Abwicklung von Bestellungen 
auf Verlangen umgehend an uns zurückgeben. 

12.2. Ohne unsere vorherige schriftliche Zu-
stimmung darf der Lieferant in Werbematerial, 
Broschüren, etc. nicht auf die Geschäftsverbin-
dung hinweisen und für uns gefertigte Lieferge-
genstände nicht ausstellen. 

12.3. Der Lieferant wird seine Unterlieferan-
ten entsprechend diesem § 10 verpflichten. 

 
13. Datenschutz 
13.1. Der Lieferant verpflichtet sich in Fäl-

len, in denen er als Datenverarbeiter agiert, 
dazu, eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung 
(AVV) zu unterzeichnen und einzuhalten. Sofern 
und soweit zwischen uns und dem Lieferanten 
eine AVV und/oder Standardvertragsklauseln 
basierend auf dem Beschluss der Europäischen 
Kommission abgeschlossen wurden oder wer-
den, so haben diese Vorrang vor den nachste-
henden Regelungen. Um Zweifel auszuschlie-
ßen: Wenn personenbezogene Daten vom Lie-
feranten verarbeitet werden und keine Auf-
tragsverarbeitungsvereinbarung unterzeichnet 
wird, bedeutet dies, dass Klausel 13.2 Anwen-
dung findet. 

13.2. Wenn der Lieferant als Datenverant-
wortlicher agiert, verpflichtet er sich dazu, die 
seitens uns durch Übermittlung offengelegten 
personenbezogenen Daten (im Folgenden „Da-
ten“) nur im Rahmen und zum Zwecke der Ver-
tragsabwicklung zu verarbeiten und zu nutzen 
und zudem nur, sofern und soweit dies für die-
sen Zweck zwingend erforderlich ist. Insbeson-
dere ist dem Lieferanten untersagt, personenbe-
zogene Daten für Direktmarketingzwecke (ein-
schließlich jeglicher Profilerstellung, Verhal-
tensanalyse oder jeglichem Versenden von 
Nachrichten zu derartigen Zwecken) zu verwen-
den. Nach Erfüllung des Vertrages sind die Da-
ten unverzüglich zu löschen, es sei denn, dass 
dem gesetzliche Aufbewahrungspflichten nach 
dem Recht der Europäischen Union oder des 
Mitgliedsstaates, in dem der Lieferant seinen 
Sitz hat, entgegenstehen. Im letzteren Falle sind 
die Daten nur noch für die Erfüllung dieser Auf-
bewahrungspflicht zugänglich zu halten, die Ver-
arbeitung also entsprechend einzuschränken; 
die Daten sind dann nach Ablauf der gesetzli-
chen Aufbewahrungsfrist unverzüglich zu lö-
schen. Die Löschung der Daten ist uns auf unser 
Verlangen hin zu bestätigen und nachzuweisen. 
Der Lieferant sichert zu, die Betroffenen und uns 
umgehend schriftlich über jegliche Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten zu in-
formieren, bei der es wahrscheinlich ist, dass 
diese zu hohen Risiken für die Rechte, die Frei-
heiten und die Sicherheit der Betroffenen führt 
und unterrichtet uns umgehend schriftlich über 
jegliche Aufforderung seitens einer Aufsichtsbe-
hörde, eines Gerichts, einer Regierung oder ei-
ner sonstigen öffentlichen Behörde bezüglich 
des Zugriffs auf die vom Lieferanten für die Be-
reitstellung der Dienstleistung verarbeiteten per-
sonenbezogenen Daten, es sei denn, dass eine 
derartige Benachrichtigung durch geltendes 
Recht untersagt ist. Zudem stellt der Lieferant 
uns vollständig gegenüber jeglichen und sämtli-
chen Ansprüchen, Forderungen,  Gerichtsver-
fahren und Verbindlichkeiten frei, die sich aus ei-
ner Verletzung der personenbezogenen Daten, 
die während der Zeit, in der sich die personen-
bezogenen Daten unter seiner Kontrolle befan-
den oder aus einer Verletzung der geltenden Da-
tenschutzgesetze durch den Lieferanten, seine 
Mitarbeiter oder Subunternehmer ergeben. Hier-
von unabhängig sichert der Lieferant in Bezug 
auf die von uns übermittelten Daten umfänglich 
die Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 
(DSGVO) zu. 

 
14. Abtretung 
14.1. Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine 

Forderungen aus dem Vertragsverhältnis ohne 
schriftliche Zustimmung an Dritte abzutreten. 
Dies gilt nicht, soweit es sich um Geldforderun-
gen handelt. 

14.2. Wir können die Rechte aus dem Ver-
trag oder aus Teilen des Vertrags ohne Benach-
richtigung an eine oder mehrere unserer Kon-
zerngesellschaften oder nach schriftlicher Be-
nachrichtigung des Lieferanten an einen Dritten 
abtreten. 

 
15. Erfüllungsort, Gerichtsstand, an-

wendbares Recht 
15.1. Erfüllungsort für beide Seiten ist Rem-

scheid, ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist 
Düsseldorf.  

15.2. Die zwischen uns und dem Lieferan-
ten geschlossenen Verträge unterliegen dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des Übereinkommens über den in-
ternationalen Warenkauf (UN-Kaufrechtsüber-
einkommen) 

https://www.oerlikon.com/de/unternehmen/procurement/lieferanten-anforderungen/
https://www.oerlikon.com/de/unternehmen/procurement/lieferanten-anforderungen/
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